
 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

Offizielles Nennformular 
Wir bitten alle Teilnehmer, ihre Nennung bis spätestens 31.07.2011 abzugeben. Nachnennung bzw. Nennung am 

Renntag ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich! 

Nennung senden an: Motorsport Club MSC Seitenstetten, Hofing 3, 3353 Seitenstetten 

    Per Fax +43 7477 44176 oder per E-Mail an msc-seitenstetten@aon.at 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Fahrer        
                                ……………………………………………………………………………………………..….. 

                   Bewerber/Club 

 

………………………………………………………………………………………………     ………………..….... 
Nachname, Vorname           Geburtsdatum 

 

…………     ………...   ………………………………………..    ….……………………………………………….. 
Land                    PLZ                Ort                                                                             Adresse  

 

……………………………………………    ...……………………………………………………………….………. 
Telefon                                                                               E-Mail  

 

Motorrad 
 ……………………………    ..………………………………………………………............. 

     Marke                                                  Modell / Type  

 

2-Takt 4-Takt      ……………………………     ………………………………………    ……..………....….……. 
                                                     Baujahr                                                Hubraum                                                               Wunsch-Startnummer 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Das Nenngeld inklusive Versicherung in Höhe von EUR 30,– wird vor Ausgabe des Transponders eingehoben! 

Die Ausgabe der Transponder und Durchführung der technischen Abnahme erfolgt am Freitag, 19.08.2011 von 

19:00 bis 20:00 Uhr und Samstag, 20.08.2011 von 7:00 bis 8:00 Uhr. 

Haftung: Jeder Teilnehmer nimmt mit der Abgabe der Nennung zur Kenntnis, dass er für jede Art von Schaden, 

die er verursacht, persönlich bzw. sein Rechtsnachfolger verantwortlich ist. Für etwaige Folgen muss er somit 

selbst aufkommen. Er verpflichtet sich, gegenüber dem Veranstalter bzw. Rennleiter keine wie immer gearteten 

Schadensansprüche zu erheben. Weiters verpflichtet sich jeder Fahrer – die Betreuer mit eingeschlossen – die 

Anordnungen der Veranstalter bzw. des Rennleiters und des Streckenpersonals zu befolgen, um optimale 

Sicherheit zu gewährleisten. Die Anerkennung und Zustimmung betreffend Haftung ist Grundsatz-

bedingung für die Annahme der Nennung. 

 

………………………………    ……………………………………………………………………………………… 
Datum                                                                Unterschrift 
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